Fördermittel des Bezirks Oberpfalz für die grenzüberschreitende Kultur- und Heimatpflege

1. Förderzweck

Die vom Bezirk Oberpfalz für die grenzüberschreitende Kultur- und Heimatpflege zur Verfügung gestellten Mittel sollen Begegnungen zwischen Oberpfälzern und Tschechen fördern sowie dem besseren Verständnis bei der Nachbarn untereinander dienen. Dies soll erreicht werden durch kulturelle Repräsentation der Oberpfalz in Tschechien bzw. Tschechiens in der Oberpfalz und gegenseitigen Kulturaustausch im Bereich der Laien- und Hochkultur.

2. Fördergegenstand

Gefördert werden Gemeinschaftsvorhaben von kulturellen Vereinigungen in der Oberpfalz und in Tschechien.

Förderfähig sind die Aufwendungen bei aktiver Teilnahme von Oberpfälzern und Tschechen (Vereine oder Einzelpersonen, die für die Oberpfalz bzw. für Tschechien von charakteristischer oder repräsentativer Bedeutung sind) an

· kulturellen Veranstaltungen (z. B.: Festivals, Konzerte)
· Lehrgängen
· wissenschaftlichen Symposien / Seminaren

und Ausstellungen

in Tschechien bzw. der Oberpfalz,

Ferner werden gefördert

· Veröffentlichungen

die sich unmittelbar auf gemeinsame Veranstaltungen richten oder Themen behandeln, welche die Beziehung der beiden Nachbarn zum Gegenstand haben.

Nicht gefördert werden Maßnahmen im Rahmen von Städtepartnerschaften, touristische Freundschafts- und Begegnungstreffen, alle privat oder kommunal organisierten Veranstaltungen, die kommerzielle Ziele verfolgen.

3. Förderumfang

Förderfähig sind

· Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, die mit 15,00 € pro Tag und Teilnehmer angesetzt werden können (höchstens fünf Tage)
· Publikationen, wobei höchstens 20% der Druckkosten gefördert werden.

Ein Antrag muss Mindestausgaben in Höhe von 1.000,00 € an förderfähigen Kosten erkennen lassen.

Die Höchstzuschusssumme pro Maßnahme beträgt 1.500,00 €. Zur Vermeidung einer Überförderung durch Zuschüsse des Bundes oder des Freistaates Bayern müssen wenigstens ein Drittel der Gesamtkosten selbst aufgebracht werden (Eigenleistung).

4. Verfahren

Projekte, für die ein Förderantrag gestellt wird, sollen schon in der Vorplanung mit der Kulturverwaltung des Bezirks Oberpfalz abgestimmt werden. Antragsformulare sind bei der Kulturverwaltung des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Straße 14, 93051 Regensburg, Tel. 0941 / 9100-1382, erhältlich und nach Abschluss des Projekts vollständig ausgefüllt dort vorzulegen.

Dem Antrag sollte ein kurzer Sachbericht (Pressemeldungen etc.) beigelegt werden.

5. Auszahlung

Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt durch die Bezirkshauptverwaltung.
